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Familien kommt bei der Bewältigung der durch Migration entstehenden Herausforderun-

gen und beim „Heimischwerden“ eine zentrale Bedeutung zu. Der Deutsche Caritasver-

band tritt für das Recht auf familiäres Zusammenleben ein und für eine Familienförderung, 

die die Teilhabe aller Familienmitglieder unterstützt.

in Familien übernehmen eltern für Kinder und 

Kinder für eltern über mehrere Generationen 

hinweg Verantwortung füreinander. Familien 

sind ein ort generationenübergreifender Für

sorge und solidarischer Unterstützung. in all 

ihren unterschiedlichen Formen erbringen sie 

gleichermaßen essenzielle leistungen für das 

Gemeinwesen.1 

Familie ist in vielerlei Hinsicht wichtig im Hin

blick auf Migrationsprozesse und entschei

dungen. laut dem Mikrozensus 2018 haben in 

1 Zum Familienbegriff der Caritas siehe Stellungnahme des deutschen Caritasverbandes: Familien stärken – Caritas bezieht 
Position, in: neue caritas 14/2002, S. 37 sowie Sozialpolitische Positionen zur CaritasKampagne 2013: Familie schaffen 
wir nur gemeinsam – Ziele, Positionen, Forderungen, 2013, S. 30 f.

FaMilien SCHÜtZen 
Und StÄrKen

7
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2 Zur kritischen diskussion der begrifflichkeit und zur nutzung des begriff Migrationshintergrund, sofern eine Kategorisie
rung notwendig ist, etwa um durch bezugnahme auf statistische werte Unterschiede, benachteiligungen und Herausfor
derungen aufzuzeigen: Kapitel 1, S. 24 f.

3 bMFSFJ (2020): Familienreport 2020. Familie heute. daten. Fakten. trends. S. 128 
4 Söhn, Janina (2020): Migration und ihre Folgen für die altersrente: ein differenzierender blick auf Zugewanderte in deutsch

land. deutsche rentenversicherung 3/2020, S. 400  426

den gut 8 Millionen Familien mit minderjährigen 

Kindern, die in deutschland leben, 3,2 Millio

nen Familien (40 %) mindestens ein elternteil 

oder ein Kind einen Migrationshintergrund2. 

Über die Jahre ist der anteil von Familien, in 

denen einzelne oder alle Mitglieder einen Mig

rationshintergrund haben, gestiegen.3

die beziehung zu ihren Familienmitgliedern 

ist für viele Menschen die stärkste und ver

lässlichste bindung. Migration in ein anderes 

land beeinflusst damit immer auch familiäre 

bindungen und ist ein Familienprojekt. wenn 

Menschen migrieren, verlieren sie ihre vertrau

te Umgebung, ihr lokales netzwerk und müs

sen sich auf eine neue Umgebung einstellen. 

oft wird Migration daher als Krise empfunden. 

in dieser Situation bieten familiäre Verbindun

gen rückhalt, Unterstützung und Verlässlich

keit. alltagserfahrungen können gemeinsam 

besprochen sowie Verhaltensweisen und an

passungsstrategien überprüft werden. inso

fern stellen stabile Familienverhältnisse ein po

sitives integrationspotenzial dar. in der neuen 

Umgebung angekommen, bestimmt die fami

liäre Situation wesentlich die teilhabechancen 

und risiken. 

Familienbilder generell und besonders bilder 

von Familien mit Migrationshintergrund sind 

immer wieder anlass öffentlicher debatten. 

dabei werden zum teil bilder der traditions

verhafteten Familie als Hindernis für integration 

insbesondere für Frauen und Kinder gemalt, 

denen bildungs und entwicklungschancen 

verwehrt werden. die realität ist, dass Fami

lien in deutschland sehr divers sind. Sie unter

scheiden sich in ihren rollenbildern, in ihrem 

gelebten Glauben, in ihrer finanziellen Situa

tion, in ihrer sozialen lage und vielem mehr. 

Statt des defizitorientierten blicks auf eltern 

mit Migrationshintergrund als „sozial schwach“ 

oder „bildungsfern“ sollten Familien mit ihren 

Stärken und erfolgen wertgeschätzt werden. 

So erfordert Migration meist eine große an

passungsfähigkeit, initiative, erfindungsgeist 

und Kreativität von eltern und Kindern. trans

nationale Familien pflegen beziehungen über 

ländergrenzen hinweg und ermöglichen ihren 

Kindern damit besondere lebenserfahrungen 

und Mehrsprachigkeit. 

wird über Familien diskutiert, muss sich der 

blick auch auf ältere Menschen mit Migrati

onshintergrund richten. oftmals unterstützen 

sie Kinder und enkel, sind aber auch selbst auf 

finanzielle und professionelle pflegerische Un

terstützung angewiesen. das liegt zum einen 

an ihren oft niedrigen renten.4 Zum anderen 

kann – wie bei Familien ohne Migrationsge

schichte auch – das familiäre netz nicht immer 

die Versorgung der älteren Generation über

nehmen. 
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7.1 Zugang zu familienbezogenen Leistungen 
 für alle Familien

Die Förderung von Familien in Deutschland muss sich am Bedarf und nicht an einem et-

waig vorhandenen Migrationshintergrund orientieren. Daher dürfen die Familienförderung 

und Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe nicht zwischen rechtmäßig in Deutschland 

lebenden Ausländer_innen und Deutschen unterscheiden. 

das Grundgesetz verpflichtet den Staat in 

art. 6 Grundgesetz, alle Familien, auch die 

mit ausländischen Staatsangehörigkeiten, zu 

schützen. auf basis dieser Verpflichtung wer

den zahlreiche leistungen zur Förderung von 

Familien bereitgestellt. bei aller Heterogenität 

von Familien mit Migrationsgeschichte haben 

diese überproportional häufig einen niedrigen 

sozioökonomischen Status.5 dieser schränkt 

die teilhabechancen sowohl der eltern als 

auch ihrer Kinder ein. Familien mit Migrati

onshintergrund beziehen häufiger leistungen 

zur Sicherung des lebensunterhalts und sind 

deutlich häufiger von armutsrisiken wie z.b. 

arbeitslosigkeit, Schulden oder unsicheren 

wohnverhältnissen betroffen. eine geringe 

ressourcenausstattung der Familie kann zu 

gesundheitlichen, bildungsbezogenen und so

zialen nachteilen für Kinder führen. damit sind 

diese Familien besonders auf Unterstützung 

angewiesen. 

aber nicht alle in deutschland lebenden Fa

milien mit ausländischer Staatsangehörigkeit 

haben anspruch auf Familienleistungen. So 

sind einzelne staatliche Familienleistungen 

vom aufenthaltsstatus und von einer Vorauf

enthaltszeit in deutschland abhängig. Perso

nen mit einer duldung6 und im asylverfahren, 

bildungsmigrant_innen oder eUbürger_innen 

mit Freizügigkeitsrecht allein zur arbeitssuche 

haben zumeist keinen anspruch auf Kinder 

und elterngeld sowie andere Familienleistun

gen, obwohl sie zumeist über Monate und Jah

re in deutschland leben. Hier werden eltern 

strukturell benachteiligt, ihrem erziehungsauf

trag gerecht zu werden und den Kindern ein 

angemessenes aufwachsen zu ermöglichen. 

ein derartiger ausschluss ganzer Familien von 

staatlicher Förderung aufgrund ihres aufent

haltsstatus ist nicht hinnehmbar.

Kinder und Jugendliche, die gemeinsam mit 

ihren eltern in aufnahmeeinrichtungen für asyl

suchende leben, haben oftmals keinen Zugang 

zu leistungen der Kinder und Jugendhilfe, da 

sie nach auffassung einiger Jugendämter kei

nen „gewöhnlichen aufenthalt“ in deutschland 

haben.7 Selbst wenn der rechtliche Zugang 

bejaht wird, bestehen vielfältige praktische 

Hürden zu einer inanspruchnahme.8 Schutz

suchenden Familien bietet ein frühzeitiger 

5 bMFSFJ (2020): Familienreport 2020. Familie heute. daten. Fakten. trends. S. 118 f.
6 lediglich inhaber_innen einer beschäftigungsduldung (§ 60d aufenthG) haben anspruch auf Familienleistungen.
7 deutscher Caritasverband (2019): Zugang von Kindern und Jugendlichen im asylverfahren zu leistungen der Kinder und 

Jugendhilfe. Position des deutschen Caritasverbandes.
8 terre des Hommes (2020): Kein ort für Kinder. Zur lebenssituation von minderjährigen Geflüchteten in aufnahmeeinrich

tungen. S. 26 f.
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9 zuletzt: https://www.domradio.de/themen/soziales/2021-08-02/hohe-beratungszahl-laesst-auf-grosse-seelische-
not-schliessen-caritas-chef-fuer-einfuehrung-einer (letzter aufruf: 10.11.2021)

10 Mehr Fortschritt wagen, Koalitionsvertrag 2021 – 2025 zwischen SPd, bÜndniS 90/die GrÜnen und FdP, S. 93 f., 102 f.
11 Übereinkommen über die rechte des Kindes vom 20.11.1989, bekanntmachung v. 10.7.1992, bGbl. ii S. 990.
12 deutscher Caritasverband (Hg.): abschiebung und abschiebehaft, Migration im Fokus 2019, S. 23.  

Zugang zu den leistungen des SGb Viii viel

fältige Chancen, da sie besonders hohen be

lastungen ausgesetzt sind. die Kinder leiden 

nicht nur unter den unsicheren lebensbe

dingungen, sondern auch unter der oft nicht 

kind und jugendgerechten Unterbringung in 

den Unterkünften. durch eine frühzeitige und 

bedarfsgerechte Verfügbarkeit der angebote 

der Kinder und Jugendhilfe könnten diese be

nachteiligungen in einem kindgerechten Um

feld teilweise abgebaut und eine (individuelle) 

Förderung erreicht werden. daher muss der 

tatsächliche Zugang zu leistungen des SGb 

Viii ab dem ersten tag ermöglicht werden. 

Sollte es, wie auch von der Caritas gefordert9, 

zu einer Kindergrundsicherung kommen10, wird 

darauf zu achten sein, dass diese tatsächlich 

allen Kindern unabhängig von der Herkunft 

zugutekommt. weiter darf sich die bündelung 

von Förderleistungen nicht negativ auf die aus

länderrechtliche lebensunterhaltssicherungs

pflicht auswirken. Familienleistungen müssen 

wie bisher als eigenes einkommen gelten. 

7.2 Kinderrechte für alle garantieren

Ausländerrechtliche Regelungen dürfen keinen Vorrang vor dem Kindeswohl haben. Die 

UN-Kinderrechtekonvention muss in vollem Umfang umgesetzt werden.

2010 hat die bundesregierung den ausländer

rechtlichen Vorbehalt bei der Unterzeichnung 

der Kinderrechtskonvention der Vereinten na

tionen (UnKrK) zurückgenommen.11 Jedoch 

werden die Kinderrechte weiterhin nicht in vol

len Umfang umgesetzt. 

art. 3 UnKrK fordert die vorrangige berück

sichtigung des Kindeswohls bei allen staatli

chen Maßnahmen, die Kinder betreffen. auch 

ausländer und asylrechtliche Maßnahmen 

müssten diesen Vorrang des Kindeswohls 

bzw. des Kinder und Jugendhilfegesetzes 

(SGb Viii) – anders als in der gelebten Praxis 

– berücksichtigen. der rechtliche rahmen und 

die Verwaltungspraxis müssen dahingehend 

angepasst werden, dass junge Menschen 

unabhängig von ihrer Herkunft und von ihrem 

Status die rechte der Kinderkonvention in an

spruch nehmen können. der Gleichbehand

lungsgrundsatz nach art. 2 abs. 1 der KrK 

und der Vorrang des Kindeswohls müssen be

achtet werden. dies gilt unabhängig davon, ob 

die Kinderrechte explizit im Grundgesetz fest

geschrieben werden, insbesondere für Fragen 

der Familienzusammenführung, für (freiwillige 

oder verpflichtende) ausreiseentscheidungen 

und die anordnung von abschiebehaft gegen 

Kinder oder deren eltern sowie die durchfüh

rung von abschiebungen.12 

https://www.domradio.de/themen/soziales/2021-08-02/hohe-beratungszahl-laesst-auf-grosse-seelische-not-schliessen-caritas-chef-fuer-einfuehrung-einer
https://www.domradio.de/themen/soziales/2021-08-02/hohe-beratungszahl-laesst-auf-grosse-seelische-not-schliessen-caritas-chef-fuer-einfuehrung-einer
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7.3 Migrationsrecht familienfreundlich gestalten

Familienfeindliche Regelungen im Migrationsrecht müssen abgebaut werden und alle neu-

en Gesetzesvorhaben auf ihre Vereinbarkeit mit dem Schutz und der Förderung von Fami-

lien geprüft werden. 

Familien als orte der gegenseitigen Sorge be

nötigen die Unterstützung durch alle Politikbe

reiche. alle entscheidungen müssen – auch im 

bereich der Migrationspolitik – das Kriterium 

der Familienverträglichkeit erfüllen. Familien 

sind auf konkrete Solidarität angewiesen durch 

Menschen in ihrer Umgebung und durch leis

tungen der Politik in Kommunen, ländern und 

auf bundesebene. dem deutschen Caritas

verband ist es ein zentrales anliegen, Familien 

zu stärken. er möchte eltern und Kinder darin 

unterstützen, das leben zu führen, das sie für 

sich wünschen.

derzeit sind Familien, insbesondere solche, 

in denen die Sorgeverantwortung für Kinder 

übernommen wird, im bereich der aufent

haltssicherung benachteiligt. beim erwerb ei

ner niederlassungserlaubnis ist der nachweis 

der lebensunterhaltssicherung erforderlich, 

für den Unterhaltspflichten berücksichtigt wer

den.13 damit ist es für Paare bzw. alleinerzie

hende mit Kindern wesentlich schwerer, die 

anforderungen zu erfüllen, als für alleinstehen

de ohne Sorgeverantwortung.

Solche familienfeindlichen regelungen im Mig

rationsrecht müssen identifiziert und abgebaut 

werden und alle neuen Gesetzesvorhaben auf 

ihre Familienfreundlichkeit geprüft werden. 

dazu zählen insbesondere die restriktionen 

bezüglich des Familiennachzugs von Familien

angehörigen.

ausländische Familienangehörige von deut

schen oder ausländer_innen haben in vielen 

Fällen die Möglichkeit, ein Visum zum Famili

ennachzug nach deutschland zu erhalten. Je 

nach aufenthaltsstatus und familiärer Situati

on gelten verschiedene einschränkungen, die 

dieses recht aushebeln können. dies steht im 

widerspruch zu einem christlichen Familien

verständnis und wird der lebensrealität vieler 

Familien nicht gerecht.

das Zusammenleben mit der Familie wirkt sich 

förderlich auf den integrationsprozess aus, da 

die Familie von der gegenseitigen Unterstüt

zung profitiert.14  wenn der lebensmittelpunkt 

der gesamten Familie in deutschland liegt, wer

den (finanzielle) ressourcen investiert, um hei

misch zu werden. Sind die Kinder in Kita und 

Schule eingebunden, steigt auch die Motivation 

der eltern, Sprachkenntnisse auszubauen. wird 

der nachzug nicht gewährt, ist die psychische 

belastung für alle Familienmitglieder groß, be

sonders wenn ehepartner_innen und Kinder in 

Kriegs und Krisengebieten verbleiben.15 

13 § 9 abs. 2 S. 1 nr. 2 aufenthG  
14 Siehe bspw.: baer, andrea; tissot, anna; rother, nina (2020), Fluchtspezifische Faktoren im Kontext des deutscherwerbs 

bei Geflüchteten, Fallkonstellationen, Gesundheitsstand und wohnsituation.in: baMFKurzanalyse 04/2020.
15 Gambaro, ludovica et al. (2018): lebenszufriedenheit von Geflüchteten ist deutlich geringer, wenn ihre Kinder im ausland 

leben. in: diw wochenbericht nr. 42/2018.   
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Für bestimmte, insbesondere humanitäre, auf

enthaltserlaubnisse ist ein Familiennachzug 

ausgeschlossen (z.b. opfer von Menschen

handel) oder auf ausnahmen beschränkt (z.b. 

bei abschiebungsverboten oder bleiberech

ten). bei angehörigen von subsidiär Schutzbe

rechtigten ist er seit 2018 auf 1000 Personen 

kontingentiert. diese beschränkungen sind 

humanitär und integrationspolitisch fatal und 

werfen erhebliche verfassungs und völker

rechtliche Fragen auf. die Kontingentierung 

des nachzugs zu subsidiär Schutzberechtig

ten sollte, wie angekündigt,16 zurückgenom

men und ein anspruch auf Familiennachzug 

für alle besitzer_innen einer verlängerbaren 

aufenthaltserlaubnis eingeführt werden. 

ein recht auf Familienzusammenführung be

steht bei deutschen und bei ausländer_innen, 

die nicht aus der eU stammen, regelmäßig nur 

für die Kernfamilie – also für ehegatt_innen 

und minderjährige Kinder. das führt u.a. dazu, 

dass familieninterne generationenübergreifen

de Unterstützung bei ausländischen Familien 

weniger oft möglich ist als bei einheimischen, 

da die (Groß)eltern von Migrant_innen oft im 

Herkunftsland verbleiben. Gegenseitige Hil

fe im alltag, z.b. bei der Kinderbetreuung ist 

nicht möglich. damit das ausländerrecht nicht 

länger eine generationenübergreifende famili

äre Unterstützung verhindert, sollte die strikte 

beschränkung auf die Kernfamilie gelockert 

werden. es sollten – wie bei eUbürger_innen 

– ausländische eltern(teile) nachkommen kön

nen, sofern ihnen von ihrem hier lebenden Kind 

oder Schwiegerkind Unterhalt gewährt wird. 

dies sollte auch für weitere Verwandte gelten, 

die im Herkunftsland keine bindungen haben 

oder die in deutschland von ihren Verwandten 

zur Versorgung von Kindern oder Pflegebe

dürftigen benötigt werden. 

Um eine Gleichberechtigung aller in deutsch

land lebenden eltern mit nichtdeutschen Kin

dern zu erreichen, sollte das nachzugsalter 

an die regelungen für freizügigkeitsberech

tigte eUbürger_innen angepasst, also für alle 

nachziehenden Kinder auf 21 Jahre angeho

ben werden. 

in der regel müssen ausländische Personen 

in deutschland nachweisen, dass sie die le

bensunterhaltskosten für die gesamte Familie 

tragen können, damit der nachzug ihrer an

gehörigen erlaubt wird.17 der Familiennach

zug von ehegatt_innen und nachziehenden 

Kindern muss jedoch nach auffassung des 

deutschen Caritasverbandes generell von der 

einkommenssicherung unabhängig sein. die 

einheit der Familie ist höher zu bewerten als 

der bezug von transferleistungen. 

nachziehende ehegatt_innen müssen derzeit 

ebenso wie nachziehende Kinder zwischen 

dem 16. und dem 18. Geburtstag deutsche 

Sprachkenntnisse vor der einreise nachwei

sen.18 aus integrationspolitischer Sicht ist der 

erwerb der deutschen Sprache wichtig, kann 

aber besser nach der einreise erfolgen. der 

nachweis einfacher deutscher Sprachkennt

nisse beim ehegattennachzug sollte daher 

entfallen und Sprachkurse, Unterstützung und 

16 Mehr Fortschritt wagen, Koalitionsvertrag 2021 – 2025 zwischen SPd, bÜndniS 90/die GrÜnen und FdP, S. 140
17 ausnahmen gelten für den nachzug zu asylberechtigten, anerkannten Flüchtlingen (§ 29 abs. 2 S. 2 aufenthG) und sub

sidiär Schutzberechtigten (§ 36a abs. 1 S. 2 aufenthG)
18 § 28 abs. 2 und § 30 abs. 1 nr. 2 aufenthG, § 32 abs. 2 aufenthG; ausnahmen gelten wiederum für ehegatten und  

Kinder, die zu asylberechtigten, anerkannten Flüchtlingen und subs. Schutzberechtigten nachziehen.



78

beratung in deutschland ausgebaut werden. 

der nachzug muss für die Kinder ohne sol

che einschränkungen möglich sein und darf 

auch bei den über 16Jährigen nicht wegen 

unzureichender Sprachkenntnisse verwehrt  

werden.19

 

derzeit besteht für unbegleitete Minderjährige 

mit internationalem Schutz ein anspruch auf 

 elternnachzug,20 aber nicht auf den nachzug 

der minderjährigen Geschwister. damit die 

 eltern sich nicht zwischen einem nachzug zum 

Kind in deutschland und dem Verbleib bei  ihren 

anderen minderjährigen Kindern im ausland 

entscheiden müssen, sollte ein anspruch auf 

den nachzug der Geschwisterkinder geschaf

fen werden.

die derzeitige Verfahrensdauer an vielen aus

landsvertretungen im Visumsverfahren ist ange

sichts der hohen bedeutung des Familienlebens 

nicht hinnehmbar. Personen, die einen gesetz

lichen anspruch auf nachzug der Kernfamilie 

haben, muss es ermöglicht werden, diesen in 

absehbarer Zeit umzusetzen. insgesamt soll

te das komplizierte und abgestufte regelwerk 

zur Familienzusammenführung vereinfacht und 

 familienfreundlicher gestaltet werden.

19 vgl. § 32 aufenthG
20 § 36 abs. 1 aufenthG 
21 bMFwFJ (Hg.), Gelebte Vielfalt: Familien mit Migrationshintergrund in deutschland, Freiburg 2020, S. 29
22 vgl. in Via, Gerechte Chancen für Mädchen und Frauen! Positionierung, Freiburg 2021; deutscher Caritasverband, Stel

lungnahme zum Sechsten armuts und reichtumsbericht der bundesregierung, Freiburg 2021. S. 16
23 im Jahr 2018 waren 54% der Mütter mit Migrationshintergrund, deren jüngstes Kind unter 18 Jahre alt war, erwerbtätig, 

im Vergleich zu 76% der Mütter ohne Migrationshintergrund, siehe: bMFSFJ (Hg.): Familienreport 2020, Familie heute, 
daten – Fakten – trends, S. 142

7.4 Gleichstellung der Geschlechter fördern

Bei der Umsetzung des Gleichstellungsgebots gibt es Defizite. Insbesondere müssen 

Benachteiligungen von Frauen mit Migrationshintergrund im Arbeitsleben abgebaut und 

gleichberechtigte Teilhabe am Bildungs- und Erwerbsleben gefördert werden. Ausgren-

zung, Abwertung und Gewalt gegen Frauen müssen im privaten und im öffentlichen Be-

reich bekämpft und Schutz gewährleistet werden.

die Gleichstellung von Mann und Frau ist ein 

auftrag des Grundgesetzes, eine gesamtge

sellschaftliche Herausforderung und in  vielen 

lebensbereichen noch nicht verwirklicht. 

das gilt insbesondere für Frauen mit Migra

tionsgeschichte. So sind sie beispielsweise im 

berufsleben oft wegen ihres Geschlechts und 

ihrer Herkunft doppelt benachteiligt. öfter als 

Frauen ohne Migrationshintergrund sind sie in 

schlecht entlohnten oder prekären arbeitsver

hältnissen beschäftigt und verstärkt von nied

riger entlohnung, arbeitslosigkeit und alters 

armut betroffen.21 Probleme bei der Verein

barkeit von beruf und Sorgearbeit gelten ver

stärkt für Mütter mit Migrationsgeschichte22, 

deren erwerbstätigkeitsquote auch aus  diesem 

Grund deutlich niedriger ist als die anderer  

Mütter.23
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Ziel von Gleichstellungspolitik muss es u.a. 

sein, benachteiligungen von Frauen auf dem 

arbeitsmarkt abzubauen. arbeit in „typischen 

Frauenberufen“ muss neu bewertet und be

treuungsangebote für Kinder und Pflege

bedürftige müssen ausgebaut werden. die 

gelingende integration von Sorge und er

werbsarbeit im lebensverlauf muss unabhän

gig vom Geschlecht und vom Migrationshin

tergrund ermöglicht werden. darüber hinaus 

müssen Sprach und integrationsangebote, 

arbeitsmarktpolitische Maßnahmen, bera

tungsangebote und die Vermittlungspraxis der 

bundesagentur für arbeit die Potentiale von 

Frauen mit Migrationsgeschichte angemessen 

fördern und ihnen gerecht werden. es sollte in 

spezifische beratungs und Förderstrukturen 

für Frauen mit Migrationshintergrund investiert 

werden. Mädchen und Frauen müssen von 

anfang an Zugang zu auf ihre bildungsniveaus 

abgestimmte Sprachkurse haben. an ihrem 

alltag orientierte, niedrigschwellige Sprachför

derung sowie angebote zur alphabetisierung 

sind vorzuhalten. insbesondere braucht es 

eine ausweitung von Sprachkursen mit Kin

derbetreuung.24 

Frauen mit Migrationshintergrund leben über

proportional oft in aufenthaltsrechtlich, finan

ziell und sozial unsicheren Verhältnissen. dies 

geht mit einem erhöhten risiko einher, opfer 

von Gewalt innerhalb und außerhalb von Part

nerschaften zu werden und keinen Zugang zu 

Unterstützung durch Familie, Freunde oder 

professionelle organisationen zu erhalten.25 

der Schutz vor Gewalt für Frauen mit und ohne 

Migrationsgeschichte muss gestärkt werden. 

Menschen, die diskriminierung und/oder Ge

walt aufgrund ihres Geschlechts erleben, muss 

ungeachtet ihres aufenthaltsstatus bundesweit 

umfassende Unterstützung zuteilwerden. dies 

bedeutet auch die implementierung umfassen

der Gewaltschutzmaßnahmen für geflüchtete 

Frauen in aufnahmeeinrichtungen und Sam

melunterkünften.26 Schutzhäuser für gewaltbe

troffene Frauen müssen ausreichend finanziert 

werden und die betroffenen müssen unabhän

gig vom ausländerrechtlichen Status Zugang 

zu Schutz und zu lebensunterhaltsichernden 

leistungen haben.

bezüglich der rollenverteilung dürfen an Fami

lien mit Migrationshintergrund keine höheren 

erwartungen gestellt werden als an alle ande

ren Familien in deutschland. die Vorstellung, 

dass Frauen die Sorge und die Hausarbeit 

übernehmen, ist gesellschaftlich weit verbrei

tet. Männer und Väterrollen sind unter Mig

rant_innen ebenso unterschiedlich ausgeprägt 

wie in einheimischen Familien. Patriarchale 

Männlichkeitsvorstellungen oder rigide Frauen

bilder hängen meist mit der Sozialisation und 

24 in Via, an(ge)kommen in deutschland, Geflüchtete Frauen begleiten und integrieren. Positionierung 2017.
25 Goldner, Gloria; Hecht, dorothea (2019): Frauenhäuser und geschlechtsspezifische Gewalt im aufnahmekontext – Frau

enhäuser als wichtiger raum für geflüchtete Frauen*. in: Flüchtlingsrat niedersachsen, bff: bundesverband Frauenbera
tungsstellen und Frauennotrufe, Forschungsprojekt „Gender, Flucht, aufnahmepolitiken”(2019): wir wollen Sicherheit. 
anregungen für eine gender und fluchtsensible Praxis im Umgang mit geflüchteten Frauen.

26 Siehe dazu die bundesinitiative „Schutz von geflüchteten Menschen in Flüchtlingsunterkünften“, getragen durch das 
bMFSFJ und zahlreiche zivilgesellschaftliche organisationen: https://www.gewaltschutz-gu.de/ (letzter aufruf 13.10.2021)

https://www.gewaltschutz-gu.de/


80

27 deutsches Zentrum für integrations und Migrationsforschung deZiM (Hg), echte Männer, richtige Frauen?
 Geschlechterbilder von Jugendlichen mit Migrationsgeschichte, September 2021, https://www.dezim-institut.de/filead-

min/Publikationen/Research_Notes/DeZIM_Research_Notes_08_210908_web.pdf (letzter aufruf 10.11.2021); el Masrar, 
Sineb, der Kampf um anerkennung ist äußerst ermüdend und schwierig, 2020, https://www.bpb.de/gesellschaft/migra-
tion/kurzdossiers/302969/muslimische-maennlichkeit (letzter aufruf 12.10.2021)

28 Söhn, Janina, Migration und ihre Folgen für die altersrente: ein differenzierender blick auf Zugewanderte in deutschland, 
deutsche rentenversicherung 3/2020, S. 400  426

29 Hackmann, tobias et al., Pflege und Unterstützungsbedarf sogenannter vulnerabler Gruppen, Studie der Prognos aG im 
auftrag des bundesministeriums für Gesundheit, 2018.

dem kulturellen und sozialen Hintergrund zu

sammen.27 Um diese abzubauen und Gleich

berechtigung zu fördern, sollten unterschiedli

che Vorstellungen über geschlechtsspezifische 

rollen und die Folgen für das Zusammenleben 

sowie die rechte von Männern und Frauen 

im diskurs und in bildungsangeboten the

matisieren werden, ohne dabei in Klischees 

 abzugleiten.

7.5 In Würde alt werden

Ältere Menschen mit Migrationshintergrund müssen stärker als Zielgruppe der Seniorenhilfe-

einrichtungen und Beratungsdienste wahrgenommen werden. Angebote zur Unterstützung 

älterer Menschen und ihrer pflegenden Angehörigen müssen diversitätssensibler werden.

im Schnitt erhalten ältere Personen mit eigener 

Migrationserfahrung aufgrund kürzerer bei

tragszeiten und niedrigerer arbeitseinkommen 

eine geringere rente und sind damit in Gefahr, 

von altersarmut betroffen zu sein.28 Sie leben 

in der regel seit vielen Jahren in deutschland 

und haben zum Solidarsystem beigetragen. 

nun müssen sie auch die Möglichkeit haben, 

in würde alt zu werden. 

Vielfach werden ältere Menschen mit Migra

tionshintergrund von ihrer Familie unterstützt 

und bei bedarf auch gepflegt. im durchschnitt 

wird ihre Pflege häufiger ausschließlich von 

angehörigen geleistet.29 Professionelle ein

richtungen und dienste werden seltener in 

anspruch genommen als dies in der gleichalt

rigen bevölkerung ohne Migrationshintergrund 

der Fall ist. oftmals stoßen familiäre Hilfesys

teme, soziale netzwerke und nachbarschafts

hilfe aber an ihre Grenzen. an dieser Stelle 

braucht es niedrigschwellige, diversitätssen

sible Unterstützung, die den unterschiedlichen 

biografien und lebenslagen älterer Menschen 

mit wertschätzung begegnet. insbesondere 

ältere Menschen mit eigener Migrationserfah

rung müssen stärker als Zielgruppe der Seni

orenhilfeeinrichtungen und beratungsdienste 

sowie von Unterstützungsangeboten wahrge

nommen werden. weiter braucht es diversi

tätssensible angebote zur Unterstützung der 

pflegenden angehörigen. 

https://www.dezim-institut.de/fileadmin/Publikationen/Research_Notes/DeZIM_Research_Notes_08_210908_web.pdf
https://www.dezim-institut.de/fileadmin/Publikationen/Research_Notes/DeZIM_Research_Notes_08_210908_web.pdf
https://www.bpb.de/gesellschaft/migration/kurzdossiers/302969/muslimische-maennlichkeit
https://www.bpb.de/gesellschaft/migration/kurzdossiers/302969/muslimische-maennlichkeit
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7.6 Was macht die Caritas? 

der deutsche Caritasverband engagiert sich 

gegenüber politischen entscheidungsträ

ger_innen und im gesellschaftlichen diskurs 

für die interessen von Familien. die Caritas 

mischt sich ein, um ein kinder und familien

freundliches Klima in unserer Gesellschaft zu 

schaffen, den Zusammenhalt zwischen und 

innerhalb der Generationen zu stärken sowie 

den sozialen Sektor familien und generatio

nengerecht weiterzuentwickeln. 

das angebot der Caritas für Familien reicht 

über den gesamten lebens und Familien

zyklus. die Migrationsdienste beraten und 

unterstützen Familien bei der teilhabe und 

integrationsspezifischen Fragen. ein zentrales 

anliegen in vielen Migrationsberatungsstellen 

der Caritas ist darüber hinaus die beratung 

zum Familiennachzug. bei bedarf verweisen 

sie an andere beratungsangebote zu ehe, 

Schwangerschaft oder erziehung bis hin zu 

kultursensiblen Unterstützungsangeboten für 

pflegebedürftige oder sterbende angehörige. 

die Caritas arbeitet auf eine vielfaltskompeten

te und diskriminierungssensible ausrichtung all 

dieser dienste und angebote hin.  




